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Allgemeine Chronik

Öffentliche Finanzen

Indirekte Steuern

Der Kompromiss erwies sich auch bei den Beratungen des Nationalrats in der
Wintersession als tragfähig. Der Rückweisungsantrag der Liberalen wurde mit 105 zu 17
Stimmen abgelehnt. Allerdings bekundete vor allem die SVP Mühe, sich an die
Abmachungen unter den Bundesratsparteien zu halten. Ihr Sprecher Blocher (ZH)
kündigte an, dass die Fraktion die Forderungen nach einer zeitlichen Befristung und für
einen Abbau der direkten Steuern um mindestens Zehn Prozent unterstützen werde. In
der Detailberatung unterlagen jedoch die Anträge Reimann (svp, AG) und Coutau (lp,
GE) für eine Befristung auf zwölf Jahre sowie der Antrag Rychen (svp, BE) für einen
Rabatt bei der direkten Bundessteuer relativ deutlich. Bei der abstimmungspolitisch
wichtigen Frage der Besteuerung des Gastgewerbes korrigierte die Volkskammer den
Ständeratsentscheid und beschloss, diese Branche während einer Übergangsphase von
Fünf Jahren mit einem reduzierten Satz von 4% zu belasten. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 11.12.1990
MATTHIAS RINDERKNECHT

Ausgedehnt wurden in der neuen Verordnung auch die Tatbestände, für die ein
Vorsteuerabzug nicht oder nur beschränkt möglich ist. So können die Unternehmer
diesen nur auf 50% ihrer Geschäftsspesen (z.B. Verpflegung, Unterkunft, Reisekosten)
und bei Ausgaben für Personenwagen vornehmen. Gegen diesen halbierten
Vorsteuerabzug wehrten sich neben den Unternehmern insbesondere auch das
Gastgewerbe, der Gewerbeverband, der Autovermieterverband sowie der Verband
schweizerischer Leasinggesellschaften, die in der Begrenzung des Vorsteuerabzugs eine
Verfassungswidrigkeit sahen. Leasingfirmen beklagten zudem, dass die
Übergangsregelung für Miet- und Leasinggeschäfte auf eine Doppelbesteuerung
hinauslaufe, da vermietete oder verleaste Waren einerseits der WUSt unterliegen und
zusätzlich ab 1. Januar 1995 auf den Miet- und Leasingzinsen Mehrwertsteuern
abzuführen sind. 2

PETITION / EINGABE / BESCHWERDE
DATUM: 02.12.1994
EVA MÜLLER

Nach vorgängigem Widerstand, die MWSt-Verordnung bereits im ersten Jahr ihrer
Inkraftsetzung abzuändern, sprach sich der Bundesrat im Juni dann doch für
Erleichterungen aus und stellte einen reduzierten Mehrwertsteuersatz von 3% für das
Beherbergungsgewerbe im Hotel- und Parahotelbereich in Aussicht. Der
Bundesbeschluss, der auf zehn Jahre begrenzt sein soll, stützt sich auf die
Übergangsbestimmungen der Bundesverfassung, wonach der Bund für im Inland
erbrachte Tourismusleistungen auf dem Gesetzesweg einen tieferen Satz festlegen
kann, sofern diese Leistungen in erheblichem Ausmass durch Ausländer konsumiert
werden und die Wettbewerbsfähigkeit es erfordert. Der Bundesrat bezifferte die
Steuerausfälle auf CHF 130 Mio. bis CHF 140 Mio. und betonte, dass das
Beherbergungsgewerbe die einzige verfassungsmässig vorgesehene Ausnahmeregelung
darstelle. Trotzdem forderte der Schweizer Wirteverband postwendend einen
reduzierten MWSt-Satz für sämtliche gastgewerblichen Dienstleistungen. In der
Wintersession stimmte der Ständerat als Erstrat dem reduzierten Steuersatz für die
Hotellerie mit 27 zu 4 Stimmen zu; ein Nichteintretensantrag Weber (ldu, ZH) hatte
keine Chance. Der Ständerat folgte aber dem Vorschlag seiner Kommission, den
Bundesbeschluss auf lediglich fünf Jahre zu beschränken. Ein Antrag Beerli (fdp, BE),
den Beschluss schon im Laufe des Jahres 1996 in Kraft zu setzen, wurde knapp
angenommen. 3

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 08.12.1995
EVA MÜLLER

Im Mai reichten die Dachverbände des Sports und die Schweizer Hilfswerke mit rund
175'000 Unterschriften die Volksinitiative «gegen eine unfaire Mehrwertsteuer im
Sport und im Sozialbereich» ein. Die Initianten fordern im Bereich Sport, dass
Startgelder für Volkssportanlässe, Lizenzeinnahmen, verbandsinterne Umsätze und
Sponsorleistungen von der Steuer befreit werden. Auch auf die Besteuerung der
Vermietung von Sportanlagen soll verzichtet werden. Während rund 26'000 im
Breitensport und in der Jugendarbeit tätige Vereine und Verbände vollständig vom
administrativen Aufwand der MWSt-Steuerpflicht zu befreien seien, sollen Sportvereine
im professionell-gewerblichen Bereich vom Optionsrecht Gebrauch machen und sich
freiwillig der Steuer unterstellen können. Die Initianten stellten einen Rückzug ihres

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 31.12.1996
EVA MÜLLER
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Begehrens in Aussicht, falls ihre Wünsche im vom Parlament in eigener Regie
erarbeiteten MWSt-Gesetz berücksichtigt werden. Der Forderungskatalog der Sportler
würde für den Bund Steuerausfälle von jährlich CHF 10 Mio. bis CHF 20 Mio.
verursachen. 4

Wie schon im Erstrat wurden auch im Ständerat Ausnahmen und Sonderregelungen für
verschiedene Bereiche beantragt. So wollte eine Kommissionsminderheit um Maissen
(cvp, GR) den Sondersatz von 3,5% für die Hotellerie ohne Befristung festschreiben. Er
musste sich jedoch mit einer vorläufigen Verlängerung um zwei Jahre bis ins Jahr 2003
begnügen – der Nationalrat wollte den Vorzugssatz nach 2001 ganz fallen lassen.
Hingegen beschloss die kleine Kammer gegen den Willen des Bundesrates, die
Leistungen der Kur- und Verkehrsvereine nicht zu besteuern, sofern sie für die
Allgemeinheit erbracht werden. Ein Antrag, dem öffentlichen Verkehr trotz
Subventionen den vollen Vorsteuerabzug zu gewähren, wurde deutlich verworfen.
Einverstanden erklärte sich der Rat mit dem Grundsatz, dass geschäftlich begründete
Auslagen zum Vorsteuerabzug berechtigen; bei den Verpflegungs- und den
Getränkespesen hielt er jedoch an der geltenden und vom Bundesgericht geschützten
Regelung fest, wonach die Hälfte der Vorsteuer abgezogen werden kann. Im Sinne eines
Kompromisses stimmte er dem Vorschlag seiner Kommission zu, die Zollfreigebiete von
Samnaun und Sampuoir auch weiterhin – ausser bei den Dienstleistungen – von der
Mehrwertsteuer zu befreien, im Gegenzug aber würden die beiden Gemeinden
verpflichtet, dem Bund Kompensationszahlungen für die entstehenden Steuerausfälle
zu leisten. Ferner wurden die Leistungen auch von Heilpraktikern usw., die nicht
ärztlich verordnet worden sind, sowie Pflegedienste (Spitexorganisationen, Alters- und
Pflegeheime) von der Steuer befreit; die Befreiung von tierärztlichen Leistungen wurde
allerdings abgelehnt. In der Gesamtabstimmung verabschiedete der Ständerat das
Mehrwertsteuergesetz mit 29 zu 0 Stimmen. 5

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 07.10.1998
URS BEER

Obwohl die ständerätliche WAK die Differenzen zum Nationalrat in der Aprilsession
abbauen wollte, hielt die kleine Kammer an zahlreichen Beschlüssen fest. So stützte
sich das Plenum bei der Besteuerung von Heilbehandlungen weiterhin auf die
kantonale Zulassung der Gesundheitspersonen ab. Auch hielt es mit 17 zu 17 Stimmen
bei Stichentscheid des Präsidenten am Steuersatz von 4,6% für Sportverbände fest.
Hingegen folgte der Ständerat in der Gruppenbesteuerung dem Beschluss des
Nationalrates. Auch bei der Steuerbefreiungsliste für das Fundraising gemeinnütziger
Organisationen kam er dem Nationalratsbeschluss ein Stück weit entgegen. 6

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 03.06.1999
DANIEL BRÄNDLI

Die letzten Differenzen mussten in der Einigungskonferenz gelöst werden. Beide Räte
stimmten in der Sommersession der Steuerbefreiung aller Heilbehandlungen im Bereich
der Humanmedizin zu, wobei der Bundesrat die Details festlegen muss. Behandlungen,
die der Schönheit oder dem Wohlbefinden dienen, unterliegen allerdings der MWSt.
Auch bei der Steuerbefreiung der Kur- und Verkehrsvereine setzte sich der Ständerat
durch. Hingegen folgte die Einigungskonferenzen bei den Kultur- und Sportvereinen,
die freiwillig für eine Unterstellungen unter die MWSt optieren, dem Steuersatz des
Nationalrates von 2,3%. 7

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 30.12.1999
DANIEL BRÄNDLI

Der Ständerat hiess einstimmig eine parlamentarische Initiative seiner WAK gut, welche
die Verlängerung des Sondersteuersatzes für die Hotellerie von 3,6% bis Ende 2006
ermöglicht; im Rahmen der Neuen Finanzordnung sieht der Bundesrat eine Befristung
des Sondersteuersatzes bis Ende 2006 vor. Hingegen sprach sich die Regierung in ihrer
Antwort auf eine Interpellation Cina (cvp, VS) (Int. 02.3333) gegen einen
Sondersteuersatz für Bergbahnen aus; Steuervergünstigungen im Rahmen der
Mehrwertsteuer seien nicht der richtige Weg, um die Wettbewerbsfähigkeit der
Bergbahnen zu fördern, da dies einer indirekten Subventionierung gleichkäme. Ferner
lehnte es der Bundesrat in seiner Antwort auf eine Einfache Anfrage Berberat (sp, NE)
(Anfrage 02.1030) ab, die Bestattungskosten von der Mehrwertsteuer auszunehmen
oder dem tieferen Satz von 2,4% zu unterstellen; weitere Dienstleistungen von der
Mehrwertsteuer auszunehmen, würde das Prinzip der Umsatzsteuer aushöhlen. 8

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 04.10.2002
MAGDALENA BERNATH

01.01.65 - 01.01.21 2ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Im Frühjahr stimmte der Ständerat oppositionslos einer Motion Hess (fdp, OW) zu,
welche einen reduzierten Mehrwertsteuersatz für Ess- und Trinkwaren verlangt, die im
Rahmen von gastgewerblichen Lieferungen abgegeben werden. Bundesrat Merz
kündigte im Sinne eines Fernziels die Einführung eines Einheitssatzes für die
Mehrwertsteuer an. 9

MOTION
DATUM: 14.03.2005
MAGDALENA BERNATH

Der Bundesrat hatte dem Parament im Juni 2008 eine Botschaft zur Reform des
Mehrwertsteuergesetzes vorgelegt. Diese Vorlage enthält zwei Teile: Teil A beinhaltet
den Entwurf eines totalrevidierten Mehrwertsteuergesetzes, das zahlreiche
Vereinfachungen vorsieht und generell anwendungsorientierter ist. Mit über 50
Einzelmassnahmen sollen die Unternehmen administrativ entlastet werden, die
geltenden Steuertarife werden jedoch beibehalten. Hier setzt Teil B der Reform an, der
alle Änderungsvorschläge des ersten Teils enthält, jedoch darüber hinaus einen
einheitlichen Mehrwertsteuersatz von 6,1% vorschlägt und weiter möglichst viele
Ausnahmen abschaffen will. Der Bundesrat strebte die Umsetzung sowohl der in Teil A
als auch der in Teil B enthaltenen Reformen an.

Die vorberatende Kommission des Nationalrates beschloss zuerst nur Eintreten auf den
Teil A der Reform und vertagte den Eintretensentscheid zu Teil B. Sie wollte damit eine
möglichst rasche Beschlussfassung bezüglich des Teils A gewährleisten. Der Nationalrat
hatte in der Folge über Eintreten auf Teil A der Vorlage zu befinden. Es lagen zwei
Anträge auf Rückweisung vor. Ein erster wollte den Bundesrat beauftragen nur eine
Teilrevision zu präsentieren und wurde von der SP, nicht aber von der grünen Fraktion
unterstützt. Er scheiterte im Parlament deutlich. Auch ein zweiter Rückweisungsantrag
von Nationalrat Zisyadis (al, VD), der eine komplette Neugestaltung der Mehrwertsteuer
verlangt hatte, wurde klar abgelehnt.

In der Detailberatung des Nationalrates war der Sondersatz für Hotellerieleistungen
umstritten. Der bundesrätliche Entwurf sah dessen Fortführung vor, die Ratslinke und
die Grünen bekämpften diesen Sondersatz. Mit 109 zu 57 Stimmen setzte sich die
bürgerliche Ratsmehrheit und Bundesrat Hans-Rudolf Merz durch. In der Frage des
Verzichts auf die Befreiung von der Steuerpflicht, eine Regelung, die vor allem bei
neugegründeten Firmen angewendet wird und diesen Anspruch auf den Vorsteuerabzug
gibt, entschied der Rat nach Vorgabe seiner Kommissionsmehrheit, aber gegen den
Bundesrat und die Ratslinke. Er setzte dabei insbesondere durch, dass der Verzicht
rückwirkend auf bis zu drei zusammenhängende Steuerperioden ermöglicht werden
soll. Die Kommission setzte sich mit ihrem Vorschlag auch bei der Erhöhung der
unteren Umsatzgrenze für die Steuerpflicht von gemeinnützigen Institutionen, Sport-
und Kulturverbänden von 100'000 auf 300'000 Fr. pro Jahr durch. Dieser Vorschlag
wurde diskussionslos angenommen. Mehr zu reden gab die von der Kommission
vorgeschlagene Verkürzung der Verjährungsfrist, also jener Frist, innerhalb derer die
Steuerverwaltung eine Steuerforderung stellen kann. Die Kommission hatte entgegen
dem Entwurf des Bundesrates eine Verkürzung dieser Frist von fünf auf drei Jahre
gefordert. Eine links-grüne Minderheit sowie Bundesrat Merz argumentierten, dass eine
solche Verkürzung nicht nur zu Steuerausfällen sondern auch zu administrativem
Mehraufwand führen werde. Dennoch setzte sich die Kommissionsmehrheit, wenn auch
relativ knapp, mit 81 zu 72 Stimmen durch. Eine vorwiegend aus SVP-Vertretern
zusammengesetzte Minderheit wollte den Entwurf dahingehend ändern, für
Mehrwertsteuerberater, Steuerexperten oder Treuhändler eine Art Berufsgeheimnis
einzuführen und sie somit nicht der Auskunfts- und Offenlegungspflicht zu
unterstellen. Dieser Antrag setzte sich gegen die Kommissionsmehrheit knapp mit 87 zu
86 Stimmen durch, dafür hatte neben der SVP- auch die FDP-Fraktion gestimmt. Die
Vorlage wurde in der Gesamtabstimmung mit 110 zu 59 Stimmen angenommen, die
Ratslinke hatte geschlossen dagegen, die bürgerlichen Fraktionen ebenso geschlossen
dafür votiert.

Im Ständerat war die vom Nationalrat vorgenommene Erhöhung der Umsatzgrenze für
die Steuerpflicht von gemeinnützigen Institutionen, Sport- und Kulturverbänden ein
erster wichtiger Diskussionspunkt. Die Kommission schlug vor, dem bundesrätlichen
Entwurf zu folgen und die Grenze auf 100'000 Fr. zu senken. Felix Gutzwiller (fdp, ZH)
argumentierte für eine Beibehaltung der aktuell gültigen Grenze von 150'000 Fr. Der Rat
entschied nur mit Stichentscheid seines Präsidenten Berset (sp, FR) mit 23 zu 22 für
den Kommissionsvorschlag und damit in Abweichung der Fassung des Nationalrates.
Auch im Unterschied zum Nationalrat hielt die kleine Kammer an der vom Bundesrat
vorgeschlagenen fünfjährigen Verjährungsfrist fest und wollte diese nicht auf drei Jahre
reduzieren. Weiter setzte der Ständerat geänderte Bestimmungen zum Strafrecht der

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 12.06.2009
NATHALIE GIGER
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Mehrwertsteuer durch und strich das vom Nationalrat neu eingeführte
Auskunftsverweigerungsrecht für Steuerberater wieder. Dies vor allem weil die
Berufsbezeichnung Steuerberater nicht geschützt ist und somit die Umsetzung dieses
Artikels unklar bleiben würde. Unbestritten war im Ständerat auch die Fortführung des
Sondersatzes der Mehrwertsteuer auf Hotellerieleistungen. In der Gesamtabstimmung
wurde das Gesetz einstimmig bei 4 Enthaltungen angenommen.

Im Differenzbereinigungsverfahren passierte im Nationalrat ein von der WAK-NR
ausgearbeiteter Kompromiss, die Umsatzlimite von Sport- und Kulturvereinen sowie
von gemeinnützigen Organisationen auf dem bereits im bestehenden alten Gesetz
festgeschriebenen Betrag von 150'000 Fr. zu belassen. Sonst schloss er sich weitgehend
den Beschlüssen des Ständerates an. Der Ständerat übernahm die vom Nationalrat
bereinigte Version des Gesetzes ohne Debatte. In der Schlussabstimmung wurde das
Gesetz im Ständerat einstimmig, im Nationalrat mit 4 Gegenstimmen gutgeheissen. 10

Der Verband Gastrosuisse lancierte eine Volksinitiative mit dem Titel „Schluss mit der
MwSt-Diskriminierung des Gastgewerbes!“. Nach dem Willen der Initianten soll in der
Bundesverfassung verankert werden, dass gastgewerbliche Leistungen dem gleichen
Steuersatz unterliegen wie die Lieferung von Nahrungsmitteln. Der Hintergrund davon
ist, dass Mahlzeiten in Restaurants dem normalen Mehrwertsteuersatz (derzeit 7,6%)
unterliegen, während Take-aways vom reduzierten Satz von 2,4% profitieren. Dem
Initiativkomitee gehören verschiedene bürgerliche Politiker an. 11

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 07.04.2010
NATHALIE GIGER

Der Wirteverband GastroSuisse reichte Ende September seine Volksinitiative «Schluss
mit der Mehrwertsteuer-Diskriminierung» mit 118'000 gültigen Unterschriften ein. Das
Begehren verlangt, dass der Konsum alkoholfreier Getränke unabhängig vom Verzehrort
zum reduzierten Satz des Lebensmittelhandels besteuert werden. 12

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 13.10.2011
LAURENT BERNHARD

Im September veröffentlichte der Bundesrat die Botschaft zur eidgenössischen
Volksinitiative „Schluss mit der Mehrwertsteuer-Diskriminierung“, welche der
Wirteverband GastroSuisse im Vorjahr eingereicht hatte. Das Begehren verlangte die
steuerliche Gleichbehandlung von Restaurantleistungen und Nahrungsmitteln (inkl.
Take-away-Transkationen), wobei der reduzierte Satz zur Anwendung gelangen sollte.
Der Bundesrat empfahl dem Parlament, die Volksinitiative abzulehnen. Die
Landesregierung führte ins Feld, dass es sich bei den Produkten des Gastgewerbes
nicht um lebensnotwendige Leistungen handelte, womit die Forderung nach Ansicht
des Bundesrates zu weit ging. Die jährlichen Mindereinnahmen wurden auf 700 bis 750
Millionen Franken geschätzt. Um diese Ausfälle zu kompensieren, schlug der Bundesrat
im Falle einer Annahme der Volksinitiative vor, den reduzierten Mehrwertsteuersatz von
2,5% auf 3,8% zu erhöhen. 13

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 14.09.2012
LAURENT BERNHARD

Im Januar verabschiedete der Bundesrat eine Zusatzbotschaft zur Reform des
Mehrwertsteuergesetzes, die sich mit dem Zwei-Satz-Modell auseinander setzte.
Dadurch kam die Landesregierung widerwillig einem Auftrag nach, der vom Parlament
im Zusammenhang mit der Rückweisung der Einführung eines Einheitssatzes im Jahre
2011 formuliert worden war. Gemäss dem Zwei-Satz-Modell sollten Gastronomie und
Hotellerie in Genuss einer gegenüber dem Mehrwertsteuer-Normalsatz reduzierten
Steuer kommen und die meisten der 29 Steuerausnahmen beibehalten werden.
Allerdings gab der Bundesrat zu bedenken, dass damit weder die administrativen
Kosten der Wirtschaft gesenkt noch ein gesamtwirtschaftlicher Wachstumsimpuls
erwartet werden konnte. Der Bundesrat legte bezüglich der Höhe des reduzierten
Satzes zwei Varianten vor, die beide ertragsneutral ausgestaltet waren, indem sie die
Kompensation von Mindereinnahmen vorsahen. Wie aus den mehrheitlich negativen
parteipolitischen Reaktionen auf die Zusatzbotschaft erwartet werden konnte,
beschloss der Nationalrat in der Sommersession, nicht auf die Vorlage einzutreten. Die
Mehrheit der grossen Kammer gelangte zur Einsicht, dass das Zwei-Satz-Modell keinen
wesentlichen Zusatznutzen brachte. Im Rahmen der Herbstsession sprach sich auch
der Ständerat für ein Nichteintreten aus, womit nach dem Einheitssteuersatz ein
zweites Reformvorhaben im Bereich der Mehrwertsteuer scheiterte. 14

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 23.09.2013
LAURENT BERNHARD

01.01.65 - 01.01.21 4ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Die vom Wirteverband GastroSuisse eingereichte Volksinitiative „Schluss mit der
Mehrwertsteuer-Diskriminierung“ wurde in der Wintersession vom Nationalrat mit 94
zu 78 Stimmen und 16 Enthaltungen abgelehnt. Somit folgte die kleine Kammer dem
Antrag der Landesregierung. Das Begehren forderte, dass sowohl Restaurantleistungen
als auch Take-away-Transkationen zum reduzierten Satz von aktuell 2,5% besteuert
werden sollten. Bislang war dies nur bei letzteren der Fall, während für erstere der
Normalsatz von 8% zur Anwendung kam. Während sich im Nationalrat die SVP
geschlossen für die Volksinitiative aussprach und sich die Abgeordneten der SP, der
Grünen und der Grünliberalen dagegen wandten, taten sich die bürgerlichen
Mitteparteien schwer mit diesem Geschäft. Dies lag daran, dass deren Vertreter
einerseits viel Verständnis für das Anliegen der Wirte aufbrachten, anderseits die
hohen Mindereinnahmen von jährlich rund 700 Millionen Franken in Erwägung zogen.
Eine Mehrheit der FDP-Fraktion sowie eine Minderheit von CVP und BDP stimmten
schliesslich gegen die Volksinitiative. Nicht zuletzt aufgrund der starken Ambivalenz
hatte die vorberatende Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Nationalrats (WAK-
NR) im Sommer einen indirekten Gegenvorschlag ausgearbeitet, dem auch die WAK des
Ständerats zugestimmt hatte. Der Entwurf der Kommissionsinitiative beinhaltete die
Beseitigung eines Grossteils der Wettbewerbsverzerrungen, indem die meisten Take-
away-Leistungen dem Normalsatz unterstellt werden sollten. Das eingeführte
Abgrenzungskriterium zwischen warmen und kalten Speisen vermochte in der
Vernehmlassung allerdings nicht zu überzeugen. Im Oktober wurde der Entwurf
zurückgezogen, womit kein indirekter Gegenvorschlag zu Stande kam. Die Behandlung
der Volksinitiative wurde im Ständerat auf die Frühjahrssession 2014 traktandiert. 15

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 12.12.2013
LAURENT BERNHARD

Anfang 2016 gab die Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Nationalrats (WAK-NR)
einer parlamentarischen Initiative de Buman (cvp, FR) Folge, die den bis 31. Dezember
2017 gültigen Sondersatz für Beherbergungsleistungen bei der Mehrwertssteuer
(MWST) dauerhaft im Mehrwertsteuergesetz (MWSTG) verankern will. Ein Teil der 14-
köpfigen Kommissionsmehrheit (8 stimmten gegen die Initiative, 1 Mitglied enthielt sich
seiner Stimme) könne sich, so die WAK-NR, jedoch nur eine Verlängerung der
Gültigkeitsdauer des Sondersatzes vorstellen. 16

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.01.2016
DAVID ZUMBACH

Im August 2016 stimmte die ständerätliche Kommission für Wirtschaft und Abgaben
(WAK-SR) mit 9 zu 1 Stimmen bei 3 Enthaltungen dem Entschluss ihrer
Schwesterkommission zu, einer parlamentarischen Initiative de Buman (cvp, FR) Folge
zu geben. Anders als vom Initiant gefordert, unterstützte die Mehrheit der
Kommissionsmitglieder jedoch keine dauerhafte Verankerung des MWST-Steuersatzes
für Beherbungsleistungen, sondern lediglich eine Verlängerung. Die Kommission für
Wirtschaft und Abgaben des Nationalrats (WAK-NR) hat nun zwei Jahre Zeit, einen
Gesetzesentwurfs auszuarbeiten. Da der aktuell gültige Sondersatz aber bereits Ende
2017 ausläuft, dürfte sie noch vor Jahresende einen Erlassentwurf präsentieren. 17

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.08.2016
DAVID ZUMBACH

Ende Oktober 2016 teilte die Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Nationalrats
(WAK-NR) mit, dass man einen Erlassentwurf zur dauerhaften Verankerung des
Mehrwertsteuersatzes für Beherbergungsleistungen (Sondersatz) ausgearbeitet habe.
Zur dauerhaften Sicherung der Arbeitsplätze in der Tourismusbranche müsse der
Sondersatz, so die WAK-NR weiter, nach fünf Verlängerungen nun unbefristet im Gesetz
verankert werden. Der Entwurf geht auf eine parlamentarische Initiative de Buman (cvp,
FR) zurück, die ebendies gefordert hatte. Die Publikation des Erlassentwurfs wie auch
die Eröffnung der Vernehmlassung sind auf anfangs November 2016 geplant. 18

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 26.10.2016
DAVID ZUMBACH

Zwischen November 2016 und Februar 2017 fand die Vernehmlassung zum von der
WAK-NR ausgearbeiteten Gesetzesentwurf über die Verankerung des
Mehrwertsteuersatzes für Beherbergungsleistungen (Sondersatz) statt. Daran
beteiligten sich alle 26 Kantone, die sechs grössten nationalen Parteien, 13 eingeladene
und 44 weitere – hauptsächlich aus der Tourismusbranche stammende – Verbände,
Organisationen und Unternehmen. Kaum bestritten war die Fortführung des
Sondersatzes, lediglich die FDP, GLP und Suissetec argumentierten, dass dieser die
strukturellen Probleme der Beherbergungsbranche nicht nachhaltig zu lösen vermöge
und deshalb aufzugeben sei. Die Mehrheit der Teilnehmenden befürwortete hingegen
eine dauerhafte Verankerung des Sondersatzes, um nach fünfmaliger Verlängerung

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 07.11.2016
ANJA HEIDELBERGER
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Planungssicherheit für die Tourismusbranche zu schaffen. Diese könne die durch eine
Aufgabe des Sondersatzes entstehende Mehrbelastung von CHF 200 Mio. aufgrund des
schnellen Strukturwandels und des starken Frankens nicht tragen. Eine starke
Minderheit plädierte hingegen lediglich für eine weitere Verlängerung des
Sondersatzes, damit diese Privilegierung einer Branche auch in Zukunft auf ihre
Notwendigkeit hin überprüft werden könne. Zur Sprache kam auch die Einführung eines
Einheitssatzmodells, das den Aufwand der Unternehmen reduzieren würde. Auch die
FK-NR beantragte in ihrem Mitbericht an die WAK-NR deutlich eine Fortführung des
Mehrwertsteuer-Sondersatzes für Beherbergungsleistungen und sprach sich mit 13 zu 11
Stimmen knapp für eine dauerhafte Verankerung aus, da diese zielführender sei als die
periodischen Diskussionen über eine Weiterführung. Dennoch entschied sich die WAK-
NR, in ihrem Bericht an den Nationalrat vom 14. März 2017 den Räten – als Kompromiss
zwischen einer unbefristeten und einer auf drei Jahre befristeten Festlegung – eine bis
Ende 2027 befristete Verlängerung vorzuschlagen. In ihrer Beratung vom 25. April 2017
sprach sich auch die WAK-SR nach Anhörung von Dominique de Buman (cvp, FR) für
diesen Vorschlag aus. 19

In der Sondersession 2017 behandelte der Nationalrat den Vorschlag der WAK-NR
bezüglich des Mehrwertsteuersondersatzes für Beherbergungsleistungen. Bereits bei
den Wortmeldungen der Fraktionen zeigte sich, dass die grosse Kammer bezüglich
einer Verankerung, respektive Verlängerung des Sondersatzes gespalten war. Die CVP-,
BDP- und SVP-Vertreterinnen und Vertreter sprachen sich für eine dauerhafte
Verankerung, respektive für eine möglichst langfristige Festlegung aus. Sie alle wiesen
auf die schwierige Situation der Tourismusbranche und des Gastgewerbes hin, Duri
Campell (bdp, GR) sah entsprechend in der dauerhaften Verankerung des Sondersatzes
eine Möglichkeit zur Stärkung des „Vertrauen[s] unserer Gastronomen, unserer
Hoteliers". Die Parlamentsmitglieder der Grünen, FDP und SP wollten die Vorlage
jedoch nur unterstützen, solange der Sondersatz nur befristet verlängert wird, und die
Grünliberalen sprachen sich allgemein gegen den Sondersatz aus. Gegen die
Empfehlung der WAK-NR entschied sich der Nationalrat bei der Abstimmung knapp mit
92 zu 89 Stimmen (bei 5 Enthaltungen) für eine dauerhafte Verankerung des
Sondersatzes im Gesetz. Dabei zeigten sich vor allem die Fraktionen der Befürworter
deutlich gespalten. Bei der Gesamtabstimmung liessen sich dann jedoch einige FDP-
und SVP-Nationalrätinnen und Nationalräte zugunsten der dauerhaften Verankerung
umstimmen und verschafften so der Vorlage mit 114 zu 62 Stimmen (bei 10
Enthaltungen) noch eine komfortablere Mehrheit. 20

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 04.05.2017
ANJA HEIDELBERGER

Die WAK-SR hatte noch vor dem Entscheid des Nationalrats zugunsten einer
unbefristeten Festlegung des Mehrwertsteuersondersatzes für
Beherbergungsleistungen beschlossen, sich in Übereinstimmung mit der WAK-NR für
eine zeitlich auf zehn Jahre begrenzte Festsetzung des Sondersatzes auszusprechen.
Kommissionssprecher Schmid (fdp, GR) erläuterte in der ständerätlichen Beratung die
turbulente bisherige Geschichte des Sondersatzes und erklärte, dass der Bundesrat
2003 bereits einmal versucht hatte, den Sondersatz fürs Gastgewerbe aufzuheben. Der
Entschluss des Parlaments, diesen erneut zu verlängern, sei jedoch anschliessend
durch das Volk bestätigt worden, was ihm eine besondere Legitimation verleihe. Wie
bereits bei der Diskussion im Nationalrat wurde der Kompromissvorschlag auch im
Ständerat von beiden Seiten angegriffen: Eine Minderheit Caroni (fdp, AR) beantragte
die Aufhebung des Sondersatzes, während ein Antrag Engler (cvp, GR) die Zustimmung
zum nationalrätlichen Beschluss und somit zu einer unbeschränkten Festlegung des
Sondersatzes forderte. Der Ständerat entschied sich aber dafür, dem
Kompromissvorschlag der beiden WAK zuzustimmen, und lehnte die Aufhebung des
Sondersatzes mit 36 zu 8 Stimmen (keine Enthaltungen) und seine dauerhafte
Verankerung mit 32 zu 12 Stimmen (keine Enthaltungen) ab. 
Einen Tag später, die WAK-NR hatte in der Zwischenzeit Zustimmung zum Beschluss des
Ständerats empfohlen, stimmte auch der Nationalrat der zehnjährigen Verlängerung des
Mehrwertsteuersondersatzes für Beherbergungsleistungen zu. Zuvor hatte eine
Minderheit de Buman (cvp, FR) ihren Antrag auf Festhalten am nationalrätlichen
Entscheid zurückgezogen. 21

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 30.05.2017
ANJA HEIDELBERGER
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Im Anschluss an das Differenzbereinigungsverfahren wies die Redaktionskommission –
deren Auftrag darin besteht, Vorlagen auf materielle Lücken, Unklarheiten oder
Widersprüche hin zu überprüfen – auf ein Problem bezüglich der Formulierung des
Gesetzestextes zum Mehrwertsteuersondersatz für Beherbergungsleistungen hin. So
bestand gemäss Roberto Zanetti (sp, SO) der Beherbergungssondersatz bisher aus 3.6
Prozent Basissondersatz und 0.2 Prozent IV-Zusatzfinanzierung. Während die IV-
Zusatzfinanzierung Ende 2017 ausläuft, wurde der Basissondersatz ab 1. Januar 2018 um
je 0,1 Prozentpunkt im Rahmen der FABI-Abstimmung und im Rahmen der
Altersvorsorge 2020 erhöht. Da diese Anteile entweder schon durch eine
Volksabstimmung bestätigt worden sind (FABI) oder im Rahmen eines anderen Gesetzes
dem Volk vorgelegt werden (Altersvorsorge 2020), unterstehen sie nicht mehr dem
Referendum. Entsprechend sollte der Beherbergungssondersatz gemäss
Redaktionskommission neu mit 3.6 Prozent angegeben und die beiden Erhöhungen
separat aufgeführt werden. Dadurch könne der Basissondersatz von 3.6 Prozent, nicht
aber erneut die beiden Erhöhungen, dem Referendum unterstellt werden. Dies ändere
materiell nichts, vereinfache aber auch das Vorgehen für den Fall, dass die
Altersvorsorge 2020 abgelehnt würde. Dieser Änderung pflichteten beide Räte
stillschweigend bei und nahmen anschliessend auch die Schlussabstimmung einstimmig
mit 39 Stimmen und 5 Enthaltungen (Ständerat) respektive mit 180 zu 12 Stimmen bei 4
Enthaltungen (Nationalrat) an. 22

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.06.2017
ANJA HEIDELBERGER

Mit einem Postulat wollte die FK-NR den Bundesrat beauftragen, die Auswirkungen der
Frankenüberbewertung auf die Mehrwertsteuer zu untersuchen. Konkret soll er
prüfen, ob ein Erlassentwurf, eine Verordnungsänderung oder eine staatsvertragliche
Lösung mit Nachbarstaaten zur Entschärfung der Situation insbesondere bezüglich des
Einkaufstourismus beitragen könne. Anzudenken sei auch ein neues
Mehrwertsteuerregime, in dem alle Kunden entweder in der Schweiz oder einem
Nachbarland Mehrwertsteuer bezahlten. Dazu lägen bereits verschiedene Vorstösse
(Mo. Hösli, Mo. Dobler, Mo. Hegglin) und Lösungsvorschläge (Po. Cramer) vor, deren Vor-
und Nachteile ebenfalls im Bericht erörtert werden sollten. Obwohl zum Thema
Einkaufstourismus bereits Berichte erstellt worden seien, beantragte der Bundesrat das
Postulat aufgrund der Vielschichtigkeit des Themas zur Annahme. 

In der Nationalratsdebatte in der Herbstsession 2017 verwies Hans-Ulrich Bigler (fdp,
ZH) auch auf den durch den Online-Handel ausgelösten Strukturanpassungsprozess, der
ebenfalls eine Ursache des von CHF 4 Mrd. auf CHF 12 Mrd. Umsatz gestiegenen
Einkaufstourismus darstelle. Da dieser Markt sehr dynamisch sei, sei es gemäss
Finanzminister Maurer nötig, für die Unternehmen in der Schweiz gleich lange Spiesse
zu schaffen. Für die Minderheit der Finanzkommission kritisierte Sebastian Frehner
(svp, BS) den Entscheid der FK-NR, da es dieser nur darum gehe, die Preise in der
Schweiz hochzuhalten und den Import von Gütern aus dem Ausland zu verhindern.
Diese Preisdifferenzen würden vor allem durch internationale Konzerne, aber auch
durch inländische Kräfte, abgeschöpft, während die Schweizer Firmen unter den hohen
Einkaufspreisen litten. Folglich solle man „möglichst alle tarifären und nichttarifären
Handelshemmnisse abbauen“, so Frehner. Mit 119 zu 58 Stimmen bei 2 Enthaltungen
sprach sich der Nationalrat für Annahme des Postulats aus. Dagegen stimmte ein
Grossteil der SVP-Fraktion sowie einige wenige Mitglieder der SP- und der FDP-
Fraktion. 23

POSTULAT
DATUM: 07.12.2017
ANJA HEIDELBERGER

Für eine Beseitigung der Ungleichbehandlung von Sport- und Kulturvereinen bei der
Mehrwertsteuer setzte sich Pierre-André Page (svp, FR) in seiner Motion ein. Aktuell
sind «für sportliche Anlässe verlangte Entgelte», zum Beispiel Startgelder, von der
Mehrwertsteuer ausgenommen, während bei kulturellen Anlässen Teilnahmegebühren
von aktiven Teilnehmerinnen und Teilnehmern (zum Beispiel Teilnehmende an
Musikwettbewerben), nicht aber vom Publikum entrichtete Entgelte wie
Eintrittsgebühren, mehrwertsteuerpflichtig sind. Zukünftig sollen nach Ansicht des
Motionärs kulturelle und sportliche Anlässe steuerlich gleich behandelt werden, wobei
er nicht definierte, wie dies zu geschehen habe. 
Der Bundesrat begründete den Unterschied in der Mehrwertsteuer zwischen den zwei
Bereichen mit der Volksinitiative «gegen eine unfaire Mehrwertsteuer im Sport und im
Sozialbereich» vom 23. Mai 1995. Deren Anliegen waren teilweise in die folgende
Mehrwertsteuerreform aufgenommen worden, so dass die Initianten in der Folge
zurückgezogen worden war. Zusätzliche Steuerausnahmen für Kunstanlässe würden nun
aber nicht zu einer Verringerung, sondern verglichen mit allen übrigen steuerpflichtigen

MOTION
DATUM: 13.03.2019
ANJA HEIDELBERGER

01.01.65 - 01.01.21 7ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Bereichen insgesamt zu einem Anstieg der rechtsungleichen Behandlung führen.
Deshalb empfahl der Bundesrat die Motion zur Ablehnung. 
Der Nationalrat entschied sich dennoch mit 161 zu 21 Stimmen (bei 8 Enthaltungen) für
Annahme des Vorstosses, ablehnend votierten lediglich die Mehrheit der FDP-Fraktion
und ein Mitglied der GLP-Fraktion. 24

Im Mai 2019 veröffentlichte der Bundesrat seinen Bericht zu den Auswirkungen der
Frankenüberbewertung auf die Mehrwertsteuer. Darin sprach er drei zentrale Aspekte
der Frankenüberbewertung an: den Einkaufstourismus, die Wertfreigrenze und die
Mehrwertsteuerregime EU und Schweiz. 
Als Hauptgrund für den Einkaufstourismus identifizierte er die Preisdifferenz
gegenüber den EU15 durch das allgemein höhere Preisniveau sowie durch die
Frankenstärke. Letztere habe die Preisdifferenz zwischen 2008 und 2017 von 20 auf 60
Prozent ansteigen lassen. Des Weiteren werde die Preisdifferenz durch die
Rückbezahlung der Mehrwertsteuer beim Export aus dem benachbarten Ausland sowie
durch die Wertfreigrenze beim Import in die Schweiz, die bei CHF 300 liegt, erhöht. Die
Wertfreigrenze erklärte er als verwaltungsökonomische Massnahme zur Vereinfachung
der Zollabfertigung, sie sei nicht eingeführt worden, um den Bewohnerinnen und
Bewohnern von Grenzgebieten einen steuerfreien Konsum zu ermöglichen. Aufgrund
des Bestimmungslandprinzips, dem die EU-Staaten sowie die Schweiz anhängen, falle
die Mehrwertsteuer im Land des Leistungsverbrauchs an, weshalb Lieferungen ins
Ausland und Einkäufe, die ins Ausland exportiert werden und oberhalb eines
Mindesteinkaufsbetrags, der Bagatellgrenze, liegen, mehrwertsteuerbefreit seien. In der
Schweiz liegt die Bagatellgrenze bei CHF 300, in Frankreich bei 175 Euro, in Italien bei
155 Euro, in Österreich bei 75 Euro und Deutschland führt auf das Jahr 2020 eine
Bagatellgrenze von 50 Euro ein. Durch die fehlende Harmonisierung zwischen der
Schweizer Wertfreigrenze und der Bagatellgrenze der Nachbarländer bleibe ein Teil der
eingeführten Güter jedoch unversteuert. 
Die Auswirkungen der Frankenstärke auf die Mehrwertsteuer könnten nun durch
Beachtung dieser Faktoren untersucht werden. Bezüglich des Volumens des
Einkaufstourismus lägen jedoch keine gesicherten Daten vor, folglich könne
diesbezüglich auch die entgangene Mehrwertsteuer nicht berechnet werden.
Berechenbar seien hingegen die Auswirkungen aufgrund nicht weitergegebener
Währungsgewinne. Die Einfuhrsteuereinnahmen hätten keinen grossen Einfluss auf die
gesamten Mehrwertsteuereinnahmen des Bundes, erklärt der Bundesrat, weil fast 90
Prozent der Einfuhrsteuern von Unternehmen bezahlt würden. Diese könnten ihre
Einfuhrsteuern aber als Vorleistungen wieder von der Mehrwertsteuer abziehen. Damit
übereinstimmend gäbe es auch keine Mehreinnahmen, wenn Unternehmen
Vorleistungen für Exportgüter importierten, da dort sowohl das Endprodukt als auch die
Vorleistungen steuerbefreit seien. Bei importierten Vorleistungen für in der Schweiz
verkaufte Endprodukte sei die Frage, ob die Unternehmen die Währungsgewinne an die
Kunden weitergeben würden oder nicht. Gäben sie sie weiter, sänken die
Mehrwertsteuereinnahmen aufgrund der sinkenden Preise; allenfalls würde dieser
Effekt jedoch durch eine steigende Nachfrage aufgehoben. Senkten sie die Preise nicht,
blieben auch die Mehrwertsteuereinnahmen gleich, hingegen würden die
Gewinnsteuern steigen; dies könnte jedoch auch zu vermehrten Einkäufen im Ausland
führen, was wiederum die Mehrwertsteuereinnahmen senken würde. Beziffern konnte
der Bundesrat die Mehrwertsteuereinnahmen aufgrund nicht weitergegebener
Währungsgewinne auf Importen nicht, er ging jedoch davon aus, dass diese die
Mehrwertsteuereinnahmen nicht erhöhten. 
Abschliessend ging der Bundesrat auch auf die Folgen verschiedener
Reformmöglichkeiten bezüglich des Einkaufstourismus ein. 25

BERICHT
DATUM: 29.05.2019
ANJA HEIDELBERGER

Ohne grosse Umschweife entschied sich der Ständerat in der Herbstsession 2019 in
Übereinstimmung mit einer ähnlich knappen Erklärung der WAK-SR – jedoch
ausdrücklich ohne den Segen des Finanzministers – dafür, der Motion Page (svp, FR) für
eine Beseitigung der Ungleichbehandlung von Sport- und Kulturvereinen bei der
Mehrwertsteuer zuzustimmen und damit eine neue Ausnahme im
Mehrwertsteuergesetz zu schaffen. 26

MOTION
DATUM: 18.09.2019
ANJA HEIDELBERGER
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Mit Vorliegen des Berichts «Auswirkungen der Frankenüberbewertung auf die
Mehrwertsteuer» erachte er gleichnamiges Postulat als erfüllt, erklärte der Bundesrat
im Rahmen seines Berichts über Motionen und Postulate im Jahre 2019. Dem stimmte
der Nationalrat in der Herbstsession 2020 zu und schrieb das Postulat stillschweigend
ab. 27

BERICHT
DATUM: 14.09.2020
ANJA HEIDELBERGER

Voranschlag

In der Sommersession 2015 beschäftigten sich die Räte mit dem Nachtrag I zum
Voranschlag 2015, der 14 Nachtragskredite im Umfang von insgesamt CHF 85 Mio.
umfasste. Als Erstrat schuf die kleine Kammer zwei Differenzen zum Vorschlag des
Bundesrates. Den Nachtragskredit über CHF 20 Mio. für Ausfuhrbeiträge für
landwirtschaftliche Verarbeitungsprodukte ("Schoggigesetz") erhöhte der Ständerat (34
zu 6 Stimmen bei 3 Enthaltungen) auf Antrag der vorberatenden Finanzkommission (FK-
SR) um CHF 5,6 Mio. Auch bei den Aktivitäten im Bereich "Jugend+Sport" stockte die
kleine Kammer auf Vorschlag der FK-SR den bundesrätlichen Nachtrag auf. Anstelle von
CHF 12 Mio. sprach der Ständerat (42 zu 0 Stimmen bei 1 Enthaltung) CHF 17 Mio., da, so
Kommissionssprecher Abate (fdp, TI), nur auf diese Weise verhindert werden könne,
dass das Bundesamt für Sport (BASPO) die J+S-Beiträge ab dem 1. August 2015 um rund
einen Viertel kürzen muss. Dieser Auffassung war auch der Nationalrat, der in der
ersten Lesung mit 167 zu 13 Stimmen bei 8 Enthaltungen für den Vorschlag des
Ständerates votierte. Auch bei der zweiten Differenz waren sich die beiden Räte einig –
zumindest fast. Die grosse Kammer (104 zu 79 Stimmen bei 6 Enthaltungen) wollte wie
der Ständerat den Nachtragskredit für die landwirtschaftlichen Ausfuhrbeiträge auf
CHF 25,6 Mio. erhöhen. Eine Kompensation der Mittel innerhalb des zuständigen
Wirtschaftsdepartements (WBF) lehnte der Nationalrat mit 107 zu 74 Stimmen bei 7
Enthaltungen jedoch ab. Gleiches widerfuhr der SVP-Fraktion, die mit zwei Anträgen
versucht hatte, die Nachtragskredite im Asylbereich aus dem Nachtrag zu kippen. Damit
ging die letzte verbleibende Differenz in die zweite Beratungsrunde. Nachdem der
Ständerat auch in der zweiten Lesung an seiner Meinung festgehalten hatte, schwenkte
der Nationalrat auf Empfehlung seiner Finanzkommission (FK-NR) auf die Linie der
kleinen Kammer um. Damit erhöhte sich der Umfang der Nachtragskredite auf CHF 95,8
Mio. 28

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 16.06.2015
DAVID ZUMBACH

In der Wintersession 2019 behandelte der Ständerat als Erstrat den Voranschlag 2020.
Hannes Germann (svp, SH) stellte die Vorlage im Namen der Kommission vor. Er
bezeichnete die Budgetsituation als positiv, zumal trotz STAF und allgemein starkem
Ausgabenwachstum dank der Dynamik bei der direkten Bundessteuer und den
Verrechnungssteuern ein Überschuss erwartet werde. Er verwies auf die Nachmeldung
des Bundesrates vom 27. September 2019, in der dieser eine Nachzahlung von
Genossenschaftsbeiträgen an die Nationale Genossenschaft für die Lagerung
radioaktiver Abfälle in der Höhe von CHF 158 Mio. beantragt hatte. Nach einem
Überblick stellte er die Mehrheitsanträge der FK-SR kurz vor, die gegenüber der
Bundesratsvorlage Mehrausgaben von CHF 122.3 Mio. mit sich bringen würden. In der
Folge diskutierte der Ständerat ausschliesslich über diese Kommissionsanträge. 
Die Erhöhung der Unterstützung von Organisationen im Bereich der ausserschulischen
Kinder- und Jugendförderung um CHF 4 Mio. auf CHF 14 Mio. lehnte Bundesrat Maurer
als Bagatellsubvention ab; die Gewährung solcher sei aber nicht Aufgabe des Bundes,
erklärte er. Peter Hegglin (cvp, ZG) betonte hingegen, dass sich der Bund seit
Inkrafttreten des Kinder- und Jugendförderungsgesetzes im Jahr 2013 jährlich mit CHF
10 Mio. an diesen Organisationen beteilige. Da sich die Zahl der Anspruchsgruppen
seither stetig vergrössert habe, die Beträge des Bundes jedoch gleich geblieben seien,
seien die Beiträge an die einzelnen Organisationen um fast 40 Prozent gesunken. Mit 27
zu 13 Stimmen folgte die kleine Kammer der Kommission in diesem Punkt. 
Diskussionen gab es ansonsten nur noch bezüglich der Bildungsausgaben. Hier
beabsichtigte die Kommissionsmehrheit eine Erhöhung des Finanzierungsbeitrags an
die ETH (+CHF 30 Mio.), der Beiträge für die berufliche Bildung (+CHF 15 Mio.), der
Grundbeiträge an die Universitäten (+CHF 20 Mio.) und die Fachhochschulen (+CHF 15
Mio.), der Ausbildungsbeiträge (+CHF 764'100), der Finanzhilfen für WeBiG (+CHF
200'300), der Beiträge für die Institutionen der Forschungsförderung (+CHF 15 Mio.)
sowie der Forschungseinrichtungen von nationaler Bedeutung (+CHF 3.1 Mio.). Damit
nehme man wie bereits im Voranschlag 2019 Bezug auf die BFI-Botschaft 2017-2020,
wobei die darin beschlossenen Ausgaben später um 3 Prozent reduziert worden waren,
um die Kostenbremse einhalten zu können, erklärte Erich Ettlin (cvp, OW) für die
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Kommission. Da es die Finanzlage des Jahres 2020 erlaube, wolle man hier zu den
ursprünglichen Beträgen zurückkehren, nicht aber in den Finanzplanjahren, dort müsse
man dies in den jeweiligen Voranschlägen neu diskutieren. Eine Minderheit Hefti (fdp,
GL) beantragte, dem Bundesrat zu folgen und auf die Erhöhungen zu verzichten. Der
Bund schenke dem Bildungsbereich – richtigerweise – bereits genügend
Aufmerksamkeit, die entsprechenden Ausgaben würden von CHF 7.7 Mrd. (2018) auf
voraussichtlich CHF 8.6 Mrd. (2023) ansteigen, argumentierte Hefti. Weitere,
«giesskannenartige» Erhöhungen sollten nicht zum Gewohnheitsrecht werden. Auch
Finanzminister Maurer lehnte die Erhöhung ab. Man habe damals die nicht eingetretene
Teuerung überall herausgerechnet, wie es das Parlament später im Rahmen der Motion
Dittli (fdp, UR; Mo. 16.3705) bestätigt habe, einzig den Bildungsbereich nehme das
Parlament immer wieder von dieser Änderung aus. Dennoch sprach sich der Ständerat
deutlich für die verschiedenen Erhöhungen aus. 
Den übrigen Anträgen der Kommission folgte der Rat ohne grössere Diskussionen: Für
die finanzielle Unterstützung von Selbsthilfeprojekten bezüglich der Opfer von
fürsorgerischen Zwangsmassnahmen beantragte die Kommission eine Budgeterhöhung
von CHF 150'000 auf CHF 2 Mio. sowie eine Fortsetzung in den Finanzplanjahren. Da im
Parlament noch verschiedene Vorstösse für eine Fristverlängerung zur
Gesuchseinreichung für die Opfer von fürsorgerischen Zwangsmassnahmen hängig
seien und der Bundesrat Empfehlungen einer unabhängigen Expertenkommission
«Administrative Versorgung» prüfe, solle dieser Betrag als Spielraum für solche Projekte
geschaffen werden, erklärte Christian Levrat (sp, FR) für die Kommission. Mit 27 zu 13
Stimmen sprach sich der Ständerat für diese Erhöhung aus. Im Sportbereich erhöhte er
einstimmig die Kredite für Sportverbände und andere Organisationen (+CHF 10 Mio.),
für nationale Sportanlagen (+CHF 5 Mio.) und für Wertberichtigungen im
Transferbereich (+CHF 5 Mio.) in Voranschlag und Finanzplan, um den «Zeitraum bis
zum frühestens für 2022 vorgesehenen Inkrafttreten des nächsten Nationalen
Sportanlagenkonzepts zu überbrücken», wie Hannes Germann zuvor für die Kommission
erklärt hatte. Den Kredit für Schweiz Tourismus erhöhte der Rat zur Umsetzung des vom
Parlament gefassten Beschlusses zur Wirtschaftsförderung um CHF 2.375 Mio.
Einstimmig nahm der Ständerat in der Folge den Bundesbeschluss Ia über den
Voranschlag für das Jahr 2020 an. 
Einen Änderungsantrag stellte die Kommission noch für den Bundesbeschluss Ib über
die Planungsgrössen im Voranschlag für das Jahr 2020: Hier beabsichtigte sie, die
Aufstockung bei den Institutionen der Forschungsförderung dem Schweizerischen
Nationalfonds zukommen zu lassen, während die Minderheit Hefti diese Vorschrift
genauso ablehnte wie die Erhöhung selbst. Einstimmig nahm der Ständerat die
Änderung an. Der Bundesbeschluss II über den Finanzplan für die Jahre 2021-2023
bedarf keiner Gesamtabstimmung, hingegen stimmte der Ständerat dem
Bundesbeschluss III über die Entnahmen aus dem Bahninfrastrukturfonds für das Jahr
2020 sowie dem Bundesbeschluss IV über die Entnahmen aus dem Nationalstrassen-
und Agglomerationsverkehrsfonds für das Jahr 2020 einstimmig zu. 29

In seiner Botschaft über den Nachtrag I zum Voranschlag 2020 beantragte der
Bundesrat im März 2020 zehn Nachtragskredite in der Höhe von CHF 50.3 Mio., was
eine unterdurchschnittliche Budgeterhöhung um 0.06 Prozent darstellte (Durchschnitt
2013-2019: 0.2%). Der grösste Posten betraf dabei die Leistung zusätzlicher
Solidarbürgschaften für die Hochseeschifffahrt (CHF 28.3 Mio.). Diese war nötig
geworden, weil zwei weitere Schiffe der SCL-SCT-Flotte mit Verlust verkauft werden
mussten, da deren Investoren ihren vertraglichen Amortisationsverpflichtungen nicht
mehr nachkommen konnten. Weitere höhere Beträge wurden gemäss der
entsprechenden Verordnungsänderung als Abgeltungen an die Kantone zur
Unterstützung der Sicherheit von Minderheiten mit besonderen Schutzbedürfnissen
(CHF 500'000), für die SRG (CHF 206'425), weil bei den Beiträgen für Internetportale
und internationale Programme die Wechselkursveränderungen nicht mitberücksichtigt
worden waren, sowie für die BAKOM-Medienforschung (CHF 465'000) aufgrund des
Berichts «Künstliche Intelligenz» gefordert. Letzterer Kredit sollte jedoch in den
nächsten Jahren kompensiert werden. 
Kredite mit geringeren Beträgen wurden aufgrund von Budgeterhöhungen des
Filmförderungsfonds des Europarats (CHF 33'200), der Internationalen Zivilluftfahrt-
Organisation (ICAO) und der Europäischen Agentur für Flugsicherheit (EASA; CHF
40'000) sowie aufgrund der Anpassung der Bemessungsgrundlage der Betriebskosten
des «Bureau international des poids et mesures» (CHF 20'000) nötig. 
Nur am Rande fand die Corona-Krise Beachtung im ersten Nachtrag: Für CHF 10 Mio.
sollte ein ausserordentlicher und befristeter Verwaltungskostenbeitrag an die
Bürgschaftsorganisationen geleistet werden, was die Gewährung von Bürgschaften an
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KMU erleichtern sollte. Ebenfalls Corona-bedingt sollte die Exportförderung einen
Nachtragskredit über CHF 4.5 Mio. erhalten, mit denen kurzfristige Absagen
internationaler Messen vergütet werden sollten. 

Gleichzeitig reichte der Bundesrat den Finanzkommissionen eine Nachmeldung zum
Nachtrag I mit – die nun gänzlich im Zeichen von Corona stand. Darin verwies der
Bundesrat auf sein Massnahmenpaket zur Abfederung der Auswirkungen der Corona-
Pandemie in der Höhe von CHF 30 Mrd., welches Kredite für die Sozialversicherungen
(ALV und EO), zur finanziellen Abfederung der Auswirkungen auf Unternehmen, für
Härtefalllösungen im Sportbereich und im Kulturbereich sowie für weitere Massnahmen
beinhaltete. Für die ALV beantragte er dringlich CHF 6 Mrd., um zu verhindern, dass die
Arbeitslosenversicherung ihre Schuldenobergrenze erreicht. Auch für die EO wurden
dringlich CHF 4 Mrd. benötigt, um eine Illiquidität der Ausgleichskassen zu verhindern.
Zur Deckung von Bürgschaftsverlusten und Verwaltungskosten von
Bürgschaftsgenossenschaften forderte der Bundesrat maximal CHF 20 Mrd. als
Verpflichtungskredite sowie einen Voranschlagskredit von CHF 1 Mrd. für allfällige
Bürgschaftsziehungen im Jahr 2020. Im Sportbereich fielen dringlich CHF 50 Mio. für
Darlehen zu Vorzugsbedingungen und CHF 50 Mio. für nicht rückzahlbare
Geldleistungen an, der Kulturbereich sollte mit einem Darlehen von CHF 280 Mio.
unterstützt werden. Schliesslich sollte die Armeeapotheke für CHF 350 Mio.
Sanitätsmaterial beschaffen und die geplanten 800'000 Diensttage von
Armeeangehörigen sollten durch einen Kredit von CHF 23.4 Mio. abgegolten werden.
Insgesamt beantragte der Bundesrat damit Voranschlagskredite über CHF 11.7 Mrd. und
Verpflichtungskredite über CHF 20 Mrd.

Knapp einen Monat später schickte der Bundesrat – in Übereinstimmung mit den
verschiedenen Ankündigungen, die er in der Zwischenzeit gemacht hatte – eine zweite
Nachmeldung nach. Darin forderte er insbesondere eine Aufstockung des
Verpflichtungskredits für die Überbrückungshilfen von CHF 20 Mrd. auf CHF 40 Mrd.,
CHF 10 Mrd. davon beantragte er dringlich. Auch für die Erweiterung des Zugangs zu
Erwerbsersatz für Selbständige mit Berufsverbot benötigte er zusätzliche CHF 4 Mrd.
Bei der Beschaffung des Sanitätsmaterials verlängerte er die Dauer, für welche das
Material benötigt wird, was zusätzliche Kosten in der Höhe von CHF 2.1 Mrd mit sich
brachte, CHF 700 Mio. davon waren dringlich. Auch für die Beschaffung von
Arzneimitteln benötigte er einen Kredit in der Höhe von CHF 130 Mio., die Hälfte davon
ebenfalls dringlich. Weiter benötigte er Geld für den Beitrag an die «Coalition for
Epidemic Preparedness Innovations» (CEPI, CHF 10 Mio.), die an einem Impfstoff gegen
Covid-19 forscht, für die Viehwirtschaft (CHF 3 Mio.), um einen Preiszusammenbruch
beim Schlachtvieh zu verhindern, für die Mehrausgaben der ausserordentlichen
Parlamentssession (CHF 3.7 Mio.) sowie für zusätzliche Taggelder und Entschädigungen
(CHF 0.4 Mio.). Insgesamt veranschlagte der Bundesrat in dieser zweiten Nachmeldung
Voranschlagskredite über CHF 3.5 Mrd. und Verpflichtungskredite über CHF 20 Mrd.
Zudem gab der Bundesrat bekannt, die Corona-Kosten als ausserordentliche Ausgaben
verbuchen zu wollen, so dass sie nicht der Schuldenbremse unterlägen. Durch die
entsprechende Buchung auf das Amortisationskonto der Schuldenbremse müsste der
Fehlbetrag jedoch in den folgenden sechs Jahren im ordentlichen Haushalt abgebaut
werden – sofern die entsprechende Regel bis dahin nicht geändert wird. 

Schliesslich folgte Ende April die dritte Nachmeldung zum Nachtrag I zum Voranschlag
2020, welche die Luftfahrt zum Inhalt hatte. Darin beantragte die Regierung einen
Verpflichtungskredit über CHF 1.275 Mrd. für die Luftverkehrsunternehmen sowie einen
weiteren Verpflichtungskredit über CHF 600 Mio. und einen Nachtragskredit über CHF
600 Mio. für die flugnahen Betriebe. 30

Anders als noch beim ersten Nachtrag konnte der Bundesrat seine Kreditanträge
allesamt in den Nachtrag IIa zum Voranschlag 2020 integrieren, Nachmeldungen waren
nicht nötig. Der zweite Nachtrag beinhaltete Corona-bedingt wiederum
aussergewöhnlich hohe Nachtrags- und Verpflichtungskredite in der Höhe von CHF 14.9
Mrd. respektive CHF 307.5 Mio. (Nachtrag I: CHF 16 Mrd. respektive CHF 40 Mrd.). Im
Unterschied zum ersten Nachtrag entfiel jedoch der Grossteil dieses Betrags (CHF 14.2
Mrd.) auf einen einzigen Posten: die Arbeitslosenversicherung. Erneut sollte damit
verhindert werden, dass der ALV-Fonds seine Schuldenobergrenze von CHF 8 Mrd.
erreicht, wodurch eine Erhöhung der Lohnbeiträge und eine Revision des
Arbeitslosenversicherungsgesetzes nötig werden würde. Die übrigen CHF 700 Mio.
verteilten sich auf weitere 10 Nachtragskredite: CHF 307.5 Mio. beantragte der
Bundesrat für die Entwicklungshilfe; diese Mittel sollten für verschiedene internationale
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Bemühungen zur Bewältigung der Corona-Epidemie eingesetzt werden. CHF 200 Mio.
sollten etwa als zinsloses Darlehen an das IKRK gehen und bis zum Jahr 2027 vollständig
zurückbezahlt werden. Weitere CHF 50.5 Millionen sollten der Internationalen
Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung, den Vereinten Nationen sowie einzelnen, von
Covid-19 besonders stark betroffenen Ländern zugute kommen. CHF 20 Mio. davon
konnten durch das EDA-Globalbudget kompensiert werden. 
Erneut sollten der Sport- und der Kulturbereich unterstützt werden, so beantragte der
Bundesrat A-fonds-perdu-Beiträge über CHF 50 Mio. für die Sportvereine und
-organisationen (Breitensport) sowie CHF 175 Mio. als rückzahlbare Darlehen für die
Fussball- und Hockeyligen. Dies sollte Letzteren ermöglichen, den Betrieb bis Ende der
Saison 2020/2021 sicherzustellen. Allenfalls sei im Budget 2021 ein weiteres Darlehen in
derselben Höhe nötig, kündigte der Bundesrat an. 
Im Kulturbereich hatte der Bundesrat festgestellt, dass zinslose Darlehen und
Soforthilfen selten genutzt wurden, aber stattdessen weit mehr Gesuche für
Ausfallentschädigungen eingegangen seien als erwartet. Folglich erhöhte er letzteren
Kredit um CHF 50 Mio. und kompensierte dies vollumfänglich durch eine Reduktion der
im Nachtrag I genehmigten Kredite zur Soforthilfe für Kulturunternehmen (CHF -35
Mio.) und zur Soforthilfe für Kulturschaffende (CHF -15 Mio.). 
Auch die Aufstockung des Kredites zur Impfstoffbeschaffung um CHF 100 Mio. wurde
durch Reduktionen der Kredite aus dem ersten Nachtrag finanziert. Bei den Impfungen
rechnete der Bundesrat mit einem Bestellvolumen für etwa 60 Prozent der Schweizer
Bevölkerung, was Kosten von CHF 200 Mio. mit sich bringen würde. Da er bezüglich des
Arzneimittelbedarfs von deutlich höheren Fallzahlen ausgegangen war, konnten CHF
100 Mio. dort kompensiert werden. 

Neben diesen als ausserordentlicher Zahlungsbedarf verbuchten Krediten – eine solche
Ausnahme ist in der Schuldenbremse für eine «aussergewöhnliche und vom Bund nicht
steuerbare Entwicklung» vorgesehen –, standen auch Kredite an, die der
Schuldenbremse unterstellt waren. Dazu gehörten die zwei Verpflichtungskredite für
die Entwicklungshilfe sowie ein Nachtragskredit für die Produktion und den Absatz von
Wein um CHF 7 Mio. Um einen Preiszusammenbruch aufgrund einer Weinschwemme,
die ihrerseits vor allem durch die Schliessung von Restaurants bedingt war, zu
verhindern, wollte der Bundesrat Betriebe, die ihre Lagerbestände an inländischem
Wein mit kontrollierter Ursprungsbezeichnung (AOC-Wein) zu Tafelwein deklassierten,
mit insgesamt CHF 8.5 Mio. unterstützen. CHF 1.5 Mio. sollten durch einen früheren
Kredit kompensiert werden. 
CHF 17.5 Mio. sah der Bundesrat schliesslich für die indirekte Presseförderung vor und
wollte damit den Tages- und Wochenzeitungen der Regional- und Lokalpresse während
sechs Monaten die Tageszustellung bezahlen und sich an den Zustellkosten von Tages-
und Wochenzeitungen mit einer Auflage über 40'000 Exemplaren beteiligen. Weitere,
im Rahmen verschiedener Motionen (Mo. 20.3145, Mo. 20.3154, Mo. 20.3146, Mo.
20.3155) geforderte Unterstützungsmassnahmen sollten durch die Radio- und
Fernsehabgabe finanziert werden. 31

In der Sommersession behandelte der Nationalrat als Erstrat den Nachtrag IIa zum
Voranschlag 2020. Fast mehr zu reden als die eigentlichen Nachtragskredite gab
jedoch die Frage des Schuldenabbaus. Roland Fischer (gpl, LU) und Daniel Brélaz (gp,
VD) erklärten, die Kommission habe lange über dieses Thema diskutiert, zumal gemäss
der aktuellen Regelung der Schuldenbremse in den nächsten sechs Jahren CHF 30 Mrd.
abgebaut werden müssten. In einer Motion (Mo. 20.3470) habe die Kommission deshalb
beantragt, die Corona-bedingten ausserordentlichen Ausgaben nicht auf das
Amortisationskonto der Schuldenbremse zu buchen und somit der Verpflichtung des
Abbaus innert sechs Jahren zu entgehen. 
Inhaltlich bestanden kaum Differenzen zwischen der Kommissionsmehrheit und dem
Bundesrat; die Mehrheit der FK-NR hatte sich zuvor bis auf einen Punkt bei allen
Nachtragskrediten dem Bundesrat angeschlossen. Hingegen lagen dem Rat zu
verschiedenen Kreditposten Minderheitsanträge für Kürzungen vor, nur vereinzelt
verlangten Kommissionsminderheiten zudem eine Erhöhung der zu sprechenden
Kredite. 
Bei den Anträgen des EDA für die Darlehen für das IKRK (CHF 200 Mio.), für die
humanitäre Hilfe (CHF 50.5 Mio.) sowie für die multilaterale Zusammenarbeit (CHF 57
Mio.) und des EFD für den Katastrophenfonds des IWF verlangten Minderheiten
Guggisberg (svp, BE) und Nicolet (svp, VD) die Streichung der Kredite respektive bei der
humanitären Hilfe ihre Reduktion auf CHF 20 Mio. Minderheitensprecher Guggisberg
betonte, dass man Prioritäten setzen müsse und sich «auf die Menschen in der Schweiz
konzentrieren» solle, zumal während vier Jahren für die Entwicklungshilfe und die
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humanitäre Hilfe bereits CHF 11 Mrd. «ins Ausland geschickt» würden. Die
nachfolgenden Generationen müssten das jetzt gesprochene Geld überdies «erst
wieder verdienen». Folglich schlug Guggisberg als Rahmenbedingung für die
Kreditverwendung in weiteren Minderheitsanträgen vor, die entsprechenden Beiträge
dem Budget der internationalen Entwicklungshilfe anzurechnen. Eine Minderheit II
Friedl (sp, SG) verlangte im Gegenzug die Aufstockung des Kredits für humanitäre Hilfe
auf CHF 100 Mio. Claudia Friedl betonte, dass es aufgrund der globalisierten
Wirtschaftsbeziehungen im Eigeninteresse der Schweiz sei, dass es auch dem Rest der
Welt gutgehe. Mit Verweis auf die humanitäre Tradition der Schweiz sei 1 Prozent der
Schweizer Ausgaben zur Bewältigung der Corona-Krise als humanitäre Hilfe zu wenig.
Vielmehr sollen in Übereinstimmung mit der vom Nationalrat in der ausserordentlichen
Session zur Bekämpfung der Corona-Krise angenommenen Motion der APK-NR (Mo.
20.3131) CHF 100 Mio. für die humanitäre Hilfe gesprochen werden. Sämtliche
Minderheiten lehnte der Nationalrat deutlich ab.
Ein Minderheitsantrag lag auch bezüglich der indirekten Presseförderung vor. Eine
Minderheit Strupler (svp, TG) verlangte die Streichung der CHF 17.5 Mio. für die
Zustellungshilfe für die Presse, um eine unzulässige Abhängigkeit der Presse vom Staat
zu verhindern. Die Mehrheit des Nationalrats stimmte dem Kredit jedoch in
Übereinstimmung mit der Forderung aus zwei zuvor von beiden Räten angenommenen
Motionen (Mo. 20.3145, Mo. 20.3154) zu.  
Diskussionen gab es wie schon beim ersten Nachtrag auch bei den Sport- und
Kulturkrediten. Bei den Darlehen für die Fussball- und Eishockeyligen verlangte die
Kommissionsmehrheit, dass die Senkung des durchschnittlichen Einkommens aller am
Ligabetrieb teilnehmenden Spieler, welche gemäss der auf den 1. Juni 2020 geänderten
Sportförderungsverordnung nötig wird, wenn die Darlehen nicht innert drei Jahren
zurückbezahlt werden, durch eine progressive Senkung der einzelnen Einkommen
erreicht wird, dass also höhere Einkommen stärker gesenkt würden. Während eine
Minderheit Feller (fdp, VD) diese Bedingung ablehnte, wollte eine weitere Minderheit
Strupler den Betrag des Darlehens um CHF 50 Mio. reduzieren. Die
Kommissionsmehrheit setzte sich jedoch gegen beide Minderheiten durch. 
Auch bei den Ausfallentschädigungen für Kulturunternehmen und Kulturschaffende
verlangte eine Minderheit Guggisberg die Streichung, zumal ab dem 6. Juni
Kulturanlässe mit 300 Personen wieder möglich seien und die Betroffenen andere
Möglichkeiten hätten. Auch hier setzte sich die Kommission durch, genauso wie bei
ihrem Antrag auf zusätzliche CHF 10 Mio. für Kulturvereine im Laienbereich. Sämtliche
Kulturbeträge sollten durch eine Umlagerung des Kredits «Soforthilfe für
Kulturunternehmen» finanziert werden. 
Eine Minderheit Widmer setzte sich schliesslich erfolglos für einen Kredit über CHF 10
Mio. als Nothilfe für Armutsbetroffene ein; verschiedene Sprechende verwiesen
diesbezüglich auf die Bilder von auf Essenshilfe wartenden Menschen in Genf.
Kommissionssprecher Fischer erläuterte jedoch für die Kommission, dass die
entsprechende Hilfe von den Kantonen und Gemeinden geleistet werden solle, zumal
diese mit der jeweiligen Situation besser vertraut seien als der Bund. 
Der grösste Kreditposten schliesslich, die CHF 14.2 Mrd. für die ALV, wurde gar ohne
Minderheitsantrag stillschweigend verabschiedet. Der Rat war sich einig, dass man nun
nicht durch eine Erhöhung der Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträge die
konjunkturelle Erholung ausbremsen dürfe. Zuvor hatte Lars Guggisberg als
Bedingungen für die Zustimmung der SVP-Fraktion eine gesetzliche Grundlage für die
Ausgabe gefordert. Finanzminister Maurer versprach dem Rat auf Anfang Juli eine
entsprechende Botschaft, die das Parlament in der Herbstsession beschliessen könne,
und betonte, ohne die entsprechende Botschaft könne der Kredit nicht verwendet
werden. Des Weiteren versprach er eine Gesamtschau zur Kurzarbeit, die gemeinsam
mit dem Budget 2021 und den Finanzplänen behandelt werden sollte, und liess
durchblicken, dass die CHF 40 Mrd. kaum vollständig aufgebraucht werden würden. 
In der Gesamtabstimmung nahm der Nationalrat den Nachtrag IIa zum Voranschlag
2020 mit 150 zu 23 Stimmen (bei 22 Enthaltungen) an. Sämtliche ablehnenden Stimmen
und Enthaltungen stammten von Mitgliedern der SVP-Fraktion. 32

Der Ständerat folgte bei seiner Behandlung des Nachtrags IIa zum Voranschlag 2020
einen Tag später bis auf eine Ausnahme vollständig dem Bundesrat. Zwar waren in der
Kommission zahlreiche verschiedene Anträge behandelt worden, im Unterschied zum
Nationalrat verzichteten die Kommissionsminderheiten jedoch darauf, ihre Anträge
dem Rat zu unterbreiten. Einzig der Antrag der Mehrheit, dem Nationalrat bezüglich
seines ergänzten Kredits über CHF 10 Mio. für Kulturvereine im Laienbereich zu folgen,
stand im Raum und wurde von der kleinen Kammer stillschweigend gutgeheissen. Eine
Differenz zum Erstrat schuf der Ständerat jedoch: Die kleine Kammer sprach sich gegen
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die Rahmenbedingung für die Kreditvergabe an die Fussball- und Eishockeyligen aus;
die Vereine sollten nicht verpflichtet werden, bei allfällig nötigen Gehaltskürzungen
progressiv vorzugehen. Die Anspruchsvoraussetzungen für die Darlehen seien bereits
sehr einengend und verpflichtend, weshalb man keine weitere Hürde einbauen wolle,
erklärte Kommissionspräsident Hegglin (cvp, ZG). In der Gesamtabstimmung nahm der
Ständerat den Nachtrag IIa ohne Gegenstimmen an (42 zu 0 Stimmen bei 2
Enthaltungen respektive 44 zu 0 Stimmen bei 1 Enthaltung). 

Somit stand im Differenzbereinigungsverfahren lediglich die Frage der
Anspruchsvoraussetzungen für die Sportligen zur Debatte. Dabei entschied der
Nationalrat auf Antrag seiner Finanzkommission, aber entgegen einer Minderheit Feller
(fdp, VD), auf Festhalten. Man müsse zwischen weniger gut verdienenden und den
hochbezahlten Profisportlern unterscheiden, argumentierte etwa Lars Guggisberg (svp,
BE) diesbezüglich. In der Folge lenkten die ständerätliche Kommission und schliesslich
auch der Ständerat ein: Man stimme der Bedingung der Kreditvergabe zu, wenn diese
nicht als Einzelfallprüfung, sondern als Selbstdeklaration der Liga, diese Pflicht
einzuhalten, – wenn auch mit allfälligen Stichprobenkontrollen – verstanden werde. Mit
23 zu 18 (bei 1 Enthaltung) nahm der Ständerat diese Bedingung schliesslich an und
hiess damit den Nachtrag IIa zum Voranschlag 2020 gut. 33
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